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 Veröffentlicht am 17.10.1996

Norm

KO §121

KO §174

Rechtssatz

Das Gesetz sieht eine Bekanntmachung durch Anschlag an der Gerichtstafel des Beschlusses über die Genehmigung

der Rechnungslegung des Masseverwalters nicht vor. Der Lauf der Frist zur Anfechtung dieses Beschlusses beginnt

daher erst mit der individuellen Zustellung an den Gemeinschuldner.
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